
 

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
 

 

Befugniserteilung 
 
 
 

Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) 
 
 

bestätigt hiermit, dass die 

 
 

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 

09599 Freiberg 
 
 

gemäß § 15 Abs. 1 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) 
befugt ist, für 

 
 

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen  

 
 

im Geltungsbereich des ProdSG und der Richtlinie 2014/34/EU entsprechend 
den Bestimmungen des Bescheides Nr. ZLS-Z1400-2025/138 

 
 

Konformitätsbewertungsverfahren durchzuführen. 
 
 
 
Die Befugnis ist gültig bis zum 19.04.2031. 

Reg.-Nr.: ZLS-NB-0495 
 
 
 
 

München, den 24.03.2026 ____________________ 

 Dr. Michael Ottmann 
 
 
 
 
 

ZLS im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
Rosenkavalierplatz 2, 81925 München 


